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In dem vorliegenden Heft 6 der Nackenheimer hei-. 

markundliehen Schriftenreihe können wir mit beson­ 
derem Dank an den Verfasser, Herrn Dr. L. Knob­ 
loch, Krefeld, einen für die mittelalterliche Geschichte 
Nackenheims und Rheinhessens wertvollen Beitrag 
veröffentli-chen. 

Auch dem MGV "Frohsinn" 1904, der die Druck­ 
legung in seiner Festschrift zum 50jährigen Jubiläum 
ermöglichte, und Herrn Regierungs-Baurat Stephan 
für die Anfertigung der beigefügten Karte, sei herz­ 
lich gedankt. 

Die Redaktion 
W. Klein - W. Lang 

D ru c k : Wilh. Traumüller, Oppenheim a. Rh. 



DORF UND FRONHOF NACKENHEIM 
IM MITTELAL 1ER 

Dr. Ludtoig Knobloch, Kre/eld 

1. 
Das heutige Nackenheim ist, wenn man von der vorhergehenden römischen 
und alemannischen Besiedelung absieht, eine Gründung des fränkischen 
Stammes, der unter seinem König Chlodwig um 500 erobernd in das Land 
eindrang. Chlodwig betrachtete den ganzen Wormsgau als Königsland, 
teilte ihn in' Urrnarken ein und errichtete wohl in allen Ur marken einen 
königlichen Gutshof von bescheidener Größe, der zuerst in den Quellen 
villa, seit etwa 800 auch curia genannt wird. Manche dieser Höfe haben 
die Könige ihren Gefolgschaftsleuten, den Antrustionen, zur Verwaltung 
und Nutznießung überlassen '), die z. T. den Urmarken auch den Namen 
gaben: Albisheim a. d. Pfrimm=Albulfi villa; St. Alban in der Pfalz= 
Albini=Albuini villa; Aulheim bei Erbes-Büdesheim=Audulfi villa''). 
Andere Höfe dienten den fränkischen Königen, ihren Familien und ihrem, 
zahlreichen Gefolge zum Unterhalt, besonders wenn sie sich in einem der 
zahlreichen Palatien (Nierstein, Worms, Mainz, Ingelheirn, Kreuznach, 
Albisheim, vielleicht auch Alzey) aufhielten''). 
Einen Teil der Dorfmark üperließ der König den Voll freien zur Besiede­ 
lung, vielleicht einer Sippe unter ihrem Sippenführer, vielleicht auch einem 
Antrustio, dem wiederum andere Vollfreie sich als Gefolgschaftsleute an­ 
geschlossen hatten. Auch nach deren Namen konnten wieder andere Dörfer 
ihren Namen tragen. Der Ursprung des Namens Nackenheim bleibt wohl 
ungewiß-"). Dagegen läßt sich die Lage des Fronhofes heute noch fest­ 
stellen: Er lag nach einer Nachricht aus dem 14. j hdt, apud Nacheim, 
also außerhalb des eigentlichen Dorfes, am Nord-Ost-Ende, östlich der 
via publica, der königlichen Straße, die heute Obergasse heißt4). . 

Für die Einführung des Christentums haben die merowingischen und karo­ 
lingischen Könige viel getan. Oie ersten Dorfkirchen wurden meistens von 
ihnen in den Fronhöfen oder' dicht daneben als Eigenkirchen errichtet. 
Das wird auch für die Nackenheimer Kirche zutreffen, zumal das Patronat 
noch sehr lange mit dem Fronhof verbunden blieb. Bald wurden auch 
Bischofskirchen und Klöster von den deutschen Königen auf das reich­ 
lichste mit Königsgut ausgestattet, sowohl mit einzelnen Hörigenzinshöfen 

1) Walter Schlesinger, Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch­ 
deutschen Verfassungsgeschichte, Histor. Zeitschrift Bd. 176, S. 229 H. 

2) L. Knobloch. Agrar- und Verfassungsgeschichte des Wormsgaues im 
Mittelalter, S. 40 und passim. 

3) Bruno Heusinger, Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit 900-1250 
(Archiv für Urkundenforschung, Bd. 8, 1923), passim. 

4) Ernst Stephan, Beiträge zur Siedlungsentwicklung des Dorfes Nacken­ 
heim (Nackenheimer heimatkundliehe Schriftenreihe, H. 5. Karten­ 
skizzen S. 13 und 19). 
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als auch mit ganzen Fronhöfen. So kam, wahrscheinlich um 650, auch der 
Nackenheimer Fronhof, einschließlich der königlichen Höfe in Engelstadt 
und des sog. Bischheimer Hofes, an den Erzbischof Kunibert von Köln 
und blieb mit diesem Erzbistum bis zum Jahre 1258 verbunden, nachdem 
er inzwischen dem St. Gcreonsstift da selbst übertragen worden war. 
St. Gereon verkaufte im Jahre 1258 seinen. Nackenheimer Fronhof ein­ 
schließlich der Güter in Lörzweiler und Budenheim dem Stephansstift in 
Mainz, wozu im Dezember desselben Jahres der Erzbischof Konrad von 
Köln seine Zustimmung gab"), 

Beim Uebergang an Köln hatte der Fronhof die damalige Größe könig­ 
licher Fronhöfe, die etwa 300-400 Morgen betrug, wohl kaum über­ 
schritten. Durch die bald darauf einsetzenden umfangreichen Rodungen, 
durch die immer häufigeren Landschenkungen von seiten der Voll freien 
und die Ankäufe von Land durch das Stift, die auch in der Zeit de r 
Zugehörigkeit des Hofes zum St. Stephansstift sich fortsetzten, wurde der 
Besitz beträchtlich erweitert. Er umfaßte im Jahre 1258 etwa 2000 Morgen, 
von denen allerdings 255 irr der Lörzweiler Feldgemark lagen, und nahm 
damit etwas über die Hälfte der Nackenheimer Gemarkung ein. Es ist 
jedoch sehr wahrscheinlich, daß der mittelalterliche jurnalis (d. h. das 
Land, das an einem Tage mit einem Gespann gepflügt werden konnte) 
infolge der unvollkommenen Ackergeräte und des geringeren Zugviehes 
kleiner als das heutige Ackermaß (ein "Morgen") gewesen ist, und daß 
daher auch der Anteil des Fronhofes an der Feldmark geringer war, zu 
Gunsten des Anteiles der Voll freien. 

II. 

Wir besitzen nun ein außerordentlich wichtiges Aktenstück über den 
Sr, Gereonshof, ein sogenanntes Urbar, d. h. ein Verzeichnis der zu dem 
Hof gehörenden Felder und Hofreiten einschließlich ihrer damaligen In­ 
haber oder Erbpächter und der von diesen jährlich und zwar in Geld zu 
leistenden Pachtziusen"). Aus keinem königlichen oder ursprünglich könig­ 
lichen Fronhofe des Wormsgaues ist ein solches Urbar seither bekannt ge­ 
worden. Die kurzen, aus dem 8. bzw. 9. Jahrhundert stammenden Be­ 
schreibungen der Fronhöfe in Worms7), Nierstein'') und Mainz'') und der­ 
jenigen der damals im Besitze der Reichsabtei Weißenburg im Elsaß bzw. 
des Bistums Metz befindlichen Fronhöfe in Westhofen10) und Weinols- 

f» Baur, Hessische Urkunden Bd. V 1 Nr. 34. 
6) Ebenda, Bd. III, Nr. 1562. 
7) Cod. Laur. III, 215 Nr. 3674. 
8) Ebenda III, 212. 
9) Stimming, Mainzer Urkundenbuch I, Nr. 55. 

10) Zeuss, Traditiones Possessionesque Wizenburgenses, Speyer 1842, S. 277, 
Nr. 17. 
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heim!") bzw. in Pfeddcrsheim'Fjund Flomersheim können keinen auch nur 
ähnlichen Einblick in die Besitzverhaltnisse dieser Höfe gewähren, zumal 
sie auch viel einfachere Zustände darstellen. 

Das Urbar trägt als Datierung die' Jahreszahl 1290. Diese muß jedoch erst 
nachträglich dem Aktenstück beigefügt worden sein, denn es stellt Ver­ 
hältnisse aus der Zeit vor 1258 dar, als' der Fronhof noch nicht an 
St. Stephan abgetreten war. Als unterste Grenze muß die Wende vom 
11. zum 12. Jahrhundert angenommen werden, da damals der Uebergang 
von der Naturalwirtschaft zur Rentenwirtschaft in den- Fronhöfen all­ 
gemein stattfand, und das Urbar nur die Rentenwirtschaft kennt. So stellt 
also das Urbar die Zustände von etwa 1100 bis 1250 ja bis 1300 dar, 
d. h. in der deutschen Kaiserzeit der Salier und der Hohenstaufen, in 
'welcher der niedere, meist reichsministeriale Adel, wie ihn auch das Urbar 
ausweist, besonders hervortrat. Die Angaben des- Urbars beruhen auf der>. 
damals für die Erhebung der Zinsen üblichen Registern des Klosters, die 
laufend ergänzt und berichtigt wurden und wohl kurz vor dem Verkauf 
1258 ihre endgültige Fassung erhielten. 

Jedoch auch auf die Zeit einer ausgedehnten Naturalwirtschaft, also vor 
1100, lassen sich aus den Angaben des Urbars Schlüsse ziehen, zumal j:\. 
Grundbesitz einen immerhin mehr oder minder permanenten Faktor dar­ 
stellt. Auch in Nackenheim muß es damals die in anderen bekannten Fron­ 
höfen vorhandenea und' na'~hweisbaren Zinshöfe der Hörigen, die curtes, 
gegeben haben, desgleichen auch die größeren fron- und zinspflichtigen 
Höfe, rnansi oder censualia bona genannt, die meistens aus Landschenkun­ 
gen und Landkäufen herrührten und an Halbfreie oder auch an solche 
Vollfreie in Erbpacht vergeben wurden, die unter die Munt des Klosters 
getreten waren. Die von diesen Zinshöfen bis etwa zum Jahre 1100 in 
Getreide und Wein zu leistenden Abgaben wurden einschließlich der Er­ 
träge aus der .Eigenwirtschaft des Klosters auf dem Fronhofe gesammelt, 
verkauft oder dienten zur Bewirtung etwaiger Abgesandten des Klosters. 
Ein umfangreicher Transport größerer Mengen nach Köln dürfte sich trotz 
des Rheines als Verkehrsweg wegen der damit verbundenen Kosten ebenso 
erübrigt haben, wie es auch bei·den Tafelgütern der Könige der Fall war, 
die auch aus diesem Grunde zu ständigen Reisen durch das Reich gezwun­ 
gen waren und keine feste Residenz besassen. 

Einen geschlossenen Güterkomplex hat das Nackenheimer Fronhofgut nicht 
gebildet, das war'höchstens, wie sonst im Wormsgau, bei den kleinen Kö­ 
nigshöfen der Gründungszeit um 500 der Fall. Zur Zeit des Uebergangs 
zur Rentenwirtschaft lag das ganze Klostergut infolge des laufenden Zu­ 
wachses an einzelnen Feldern weit über die Feldmark in vielen Parzellen 
zer-treut. Es konnten sich auch in dem schmalen Eichelsbachtal, das da-' 
mals z. T. noch versumpft war (vergl. den dortigen Flurnamen benzenhule 

11) Ebenda, S. 278 und S. 285. 
12) Bonin, Urk.-Buch der früh. Reichsstadt Pfeddersheim, 1911, S. 154. 
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= durch Sumpf beschwerliches Land), und wegen der Nachbarschaft des 
Voll freien dorfes dort keine größere zusammenhängende Aecker ausbreiten. 
Desgleichen erweckt die verhältnismäßig kleine Hofreite des Fronhofes 
nicht den Eindruck eines eigentlichen Gutshofes mit Wirtschaftsgebäuden 
und Ansiedelungen der Hörigen. Dagegen lagen auf der Höhe, am Spit­ 
zen berg und nach Lörzweiler zu weite Ackerflächen, sogar, wie schon ge­ 
sagt, in der Feldmark Lörzweiler selbst. Deshalb ist wohl die Annahme 
berechtigt, daß dort oben der eigentliche Fronhof, der Wirtschafts- oder 
Gutshof lag und zwar mit Aeckern in beiden Gemarkungen. Auch der 
Mainzer Bürger Konrad Lapicida hatte im 13. Jahrhundert dort beider­ 
seits der Grenze ein Gut von 200 Morgen liegen13), sodaß man annehmen 
könnte, daß Lörzweiler ein später abgetrenntes Nebendorf von Nackenheim 
sewesen ist, zumal sowohl die Nord- als auch die Südgrenze beider Ge­ 
markungen gen au in derselben Richtung verlaufen. Auch das mittelalter­ 
liche, später ausgegangene Nebendorf Rodebach und die im Urbar genann­ 
ten gleichfalis ausgegangenen Nebendörfer Sunsweiler (wohl identisch mit 
dem im Heft 5 der Schriftenreihe genannten Samsweiler) und Aluisheim 
sind ursprünglich aus Fronhöfen hervorgegangen. Daraus erklärt sich auch, 
daß zahleiche Gehöfte der Hörigen und auch der Zinsbauern nicht im 
Dorfe selbst lagen, sondern überall über die Feldmark zerstreut waren und 
daß sie z. Z. des Interregnums und später, als die öffentliche Sicherheit 
abnahm und dadurch das Alleinewohnen gefährdet war, in das eigentliche 
Dorf verlegt wurden. Die kleine neben dem Dorfe gelegene Hofreite des 
Fronhofes konnte diese Hörigen und Zinsbauern nicht aufnehmen, hatte 
es auch nicht nötig, da die Eigenwirtschaft bis auf einen geringen Rest da­ 
mals aufgegeben war. Aus allem scheint nun doch hervorzugehen, daß die 
kleine Hofreite arn Rande des Dorfes, für die sich heute der Name Fron­ 
hof eingebürgert hat, urspünglich nicht der Hauptfronhof war, sondern, 
wie in allen größeren Urrnarken mit größeren villae, der Sitz des villicus, 
des Fronhofverwalters. Sie war also ehemals die curtis dominica, und mit 
ihr war damals auch ein kleiner Gutshof zur Nutznießung des Verwalters 
verbunden, der im Wormsgau regelmäßig etwa 180 Morgen Land umfaßte. 
Hier wohnte nach dem Uebergang an Köln und an Sr. Gereon der Kloster­ 
vogt, der advocatus, hier hielt er das Hubgericht des Fronhofes ab, das 
judicium. apud Nacheim, quod gedinge vulgariter appellatur+"). Die Exi­ 
stenz und Lage des Gutshofes an der Lörzweiler Straße dagegen wurde' 
ebenso vergessen, wie es bei den drei ausgegangenen Dörfern der Fall war. 

1:1) Baur, III, 936. 
1-1) Dem Versuch, den Namen von einem Hügel abzuleiten, steht die Tat­ 

sache entgegen, daß manche Hügel ihre Namen nach einer daselbst ge­ 
legenen Siedelung 'erhalten haben. Der Herchenberg bei Bechenheim ist 
nach dem Fronhof des Ritters Herdegen von Offenheim benanntj , 
der Maroneberg bei Offenheim (Cod. Laur. II, 986) nach einer Siede­ 
lung eines Vollfreien, dessen Name mit mar (z. B. thiet-rnar oder 
balde-rnar) zusammengesetzt ist. 
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II I. 

Im Vergleich zu den Zuständen im Fronhof in der Zeit vor dem Jahre 
1100 etwa bietet das Urbar ein ganz anderes Bild. Das dem Stift gehö­ 
rende Land war im Hochmittelalter z. T. noch ebenso wie seither in curtes 
der Hörigen, und mansi der Zinsbauern aufgeteilt, nur daß diese jetzt viel 
zahlreicher waren, die Eigenwirtschaft dagegen fast ganz zusammenge­ 
schrumpft war. Von beiden Arten von Zinshöfen wurden jetzt nicht mehr 
Abgaben in Getreide oder Wein geliefert oder servitia (d, h. vor allem 
Beköstigung und Beherbergung) geleistet, sondern es wurden jetzt nur Geld­ 
linsen gezahlt, und zwar in einheitlicher Höhe, nur für mansi und für 
curtes getrennt. Von den mansi fielen je 6 Schillinge (solidi) oder 72 
Denare. Manche Erbpächter zahlten einige Denare oder Pfennige mehr, 
z. B. Philipp von Trechtingshausen zahlte 6 Schillinge, 6 Denare und 1 
Obolus, Embrico sub arboribus von 2 Mansen oder Hufen 12 Schilling, 8 
Denare. Andere z. B. Heinrich von Hochheim, Gerlach von Osthofen, Ger­ 
lach von Biebelnheim, Mundo von Nierstein und das Kloster Hagen bei 
Bolanden gaben je Hufe 5 Schilling und 9 oder 3 Denare. Der um ein 
Schilling gekürzte Zins der 5 letzteren Erbpächter beweist, daß sie nicht 
selbst In Nackenheim wie die anderen Hubner dauernd ansässig waren, 
sondern ihren Besitz von einer ihrer Hörigenfamilien bewirtschaften ließen. 
Für deren Behausung zahlten sie nur den auch von den anderen Hörigen­ 
hofreiten fallenden geringeren Zins, hier also 9 bezw. 3 Denare. Manche 
'Mansen waren geteilt und ihre Inhaber zahlten von % oder lh Hufe 3 
bezw. 2 Schilling; von einem Quartale (= 1h, Hufe) fielen nur 1 % Schil­ 
ling oder 18 Denare. Diese auffallende Gleichartigkeit in den Zinsleistun­ 
gen ist folgendermaßen zu erklären: Mehrfach führt das Urbar einzelne 
Morgen Land an, von denen je 1 Denar Zins fällt; das beweist, daß 1 
Denar der Einheitszins von einem Morgen Land war. Wir haben es hier 
also mit gleich großen Hufen zu tun. Diese bestanden aus je 60 Morgen 
Land zu 60 Denaren Zins, oder bei %, 113 und 7~ Hufen aus 30, 20 oder 
15 Morgen. Die restlichen Zinsdenare, nämlich 12 bei fast allen Mansen, 
6 bei halben, 4 bei Drittel- und 3 bei Viertelmansen wurden von den Hof­ 
reiten bezahlt; diese waren stufenweise kleiner, gehörten aber nominell 
gleichfalls dem Gereonsstift. 

Entsprechend waren auch die Abgaben von den curtes abgestuft. Es gab 
curtes zu 18, 12, 9, 6 und 3 Denaren Zins. Dabei waren 3 Denare als 
Zinsleistung der eigentlichen curtis-Hofreire anzusehen genau wie bei den 
Hofreiten der 1h, Hufen (Quartale); die übrigen Denare gaben die jeweils 
damit verbundene Anzahl der Morgen Feld an. Aus, allen diesen Zinsari­ 
gaben läßt sich auch die Größe der Gereonsbesitzes um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts berechnen. Es waren damals etwa 25 Vollhufen vorhanden zu 
60 Morgen, macht 1500 Morgen abzüg'lich der 255, die in Lörzweiler 
lagen. Die 3 Halb-, 5 Drittel- und 11 Viertelmansen. einschließlich dreier 
nicht näher zu bestimmender, ergaben 400 Morgen. Dazu kamen die 10 
curtes mit rund so Morgen. So bestand der Fronhof aus rund 1725 Morgen 
auf Nackenheimer Gebiet, was etwa die Hälfte dieser Feldmark entspricht, 
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vorau,sgesetzt, daß das Ackermaß damals nicht kleiner war als das heutige. 
Bei 25 Familien der Vollhubner, 32 der übrigen Hubner und 10 der Hö­ 
rigen gehörten' damals 67 Nackenheimer Haushaltungen zum Gereonsstifts­ 
hof, zu je 5 Personen macht das etwa 300 bis 350 Menschen aus, die wirt­ 
schaftlich und z. T. auch politisch von dem Stift abhängig waren. 

Auch über die Inhaber oder Erb p ä c h t e r der Zinshöfe gibt das Urbar 
wertvolle Auskunft. Sie lassen sich in vier Gruppen einteilen. Die unterste 
bildeten die Inhaber der curtes. Sie waren -in derselben Lage wie die servi 
casati der Karolingerzeit, von denen sie wahrscheinlich auch abstammten. 
Es standen ihnen im Durchschnitt nur 8 Morgen Land für ihren Lebens­ 
unterhalt zur Verfügung, und da sie wohl kaum mehr zu größeren Diensten 
im Hofe verpflichtet waren, werden sie als Tagelöhner ihr Leben gefristet 
haben. Einer von ihnen, Bernhardus, wird campanarius genannt, d. h. der 
auf dem campus, dem Rodungsgebiet, in der Feldmark Ansässige. Wir 
dürfen diese Bezeichnung wohl auf alle curtis-Inhaber anwenden; auch sie 
zeigt. uns, daß damals noch die Siedlungen über die Feldmark zerstreut 
lagen. 
Die oberste Gruppe setzte sich aus solchen Pächtern von mansi zusammen, 
die in dem Urbar mit dornini bezeichnet werden. Was bedeutet das Wort 
dominus? Ursprünglich ist dorninus der König. Ihm gehörten die via pu­ 
blica oder dominica, das proprium dominicum, die curt is dorninica. Später 
wurden auch Adelige als domini bezeichnet. Das Urbar unterscheidet nun 
wieder 2 Untergruppen von domini, nämlich solche, die von auswärts 
kamen, wie dominus Wernherus de Ulversheim, und solche ohne diese An­ 
gabe. Wir müssen annehmen, daß die letztere Gruppe nur domini umfaßte, 
die von jeher in Nackenheim ansässig waren. Sie waren ursprünglich Voll­ 
freie, jedoch in der salischen und hohenstaufischen Ritterzeit zu Mini­ 
sterialen aufgestiegen, sei es des Reiches oder eines anderen Herren oder 
der Kirche, und waren bestimmt außer dem Zinshof, den sie von dem 
Stift übernommen hatten, auch noch anderweitig in Nackenheim begütert. 
Diese ihre wirtschaftliche Doppelstellung bedingte auch ei'ne rechtliche 
Doppelstellung. In allen Agrarsachen des Fronhofes und in den Straf­ 
sachen, die mit dem Fronhof in Beziehung standen, waren sie dem Hub­ 
gericht, dem' ge d in g e des Stiftes, und seinem Vogt unterstellt, in Sachen 
der hohen Gerichtsbarkeit jedoch, d. h. politisch, waren sie von dem Dorf­ 
.gericht bzw. von dessen Gerichtsherren, den Grafen von Hohenfels ab­ 
hängig. 
Als Angehörige des in Nackenheim . schon. länger ansässigen Dorfadels 
nennt das Urbar 11 domini. Der Bruder und der Neffe des Dominus 
Drutwin, Conradus und Sigebodo, werden zwar nicht domini genannt, 
müssen es aber gewesen sein. Auch 2 Frauen, die Witwe domina Lenze und 
domina Goldin, werden erwähnt. Conradus wird als hobure bezeichnet, 
d h. hove-bure = Bauer mit Haus und Hof = Vollfreier. An diesem Beispiel 
ist die Herkunft der domini aus dem Stande der Vollfreien zu erkennen. 
Der dominus Wolfwin wird ausdrücklich miles _I Ritter genannq Auswärtige 
domini gab es gleichfalls 11, dazu die Witwe Metildis von Undenheim mit 
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einer Viertel-Hufe. Sie alle, bis auf die bereits genannten domini mit 
5 Schilling-Hufen, müssen wohl auch in Nackenheim gewohnt haben und 
standen rechtlich dem übrigen Dorfadel, der keine Hufen des Stiftes in 
Erbpacht hatte, gleich. Die' Truchsesse von Alzey waren Erbpächter von 
ein einhalb Mansen. Auch sie wohnten nicht im Dorfe, sondern hatten 
ihren Besitz in 3 kleinere Höfe geteilt, deren einen ihr Ministeriale 
Theoderich von Weinheim inne hatte. Wie die Mönche des Klosters Hagen 
bei Bolanden, die 2 Mansen und einige Weinberge in Pacht hatten, ihren 
Besitz verwalten ließen, ist nicht gesagt. 

Die 4. Gruppe endlich bildeten 14 Pächter, die weder domini und hobure 
noch campanarii genannt werden. Sie hatten auch keine curtes inne, son­ 
dern nur ganze oder geteilte mansi. Der Conradus; nach seinem Wohnsitz 
sub arboribus (unter Bäumen) genannt, hatte 2 Mansen, der Conradus 
magnus hatte seinen Mansus unter seine beiden Söhne geteilt, der Friede­ 
ricus Rollo den seinigen unter seine Erben; auch der mansus des Rodwirl 
war mehrfach geteilt; eine curtis und ein ortus (wüstes Land) befanden 
sich darunter. Diese 14 Hubner waren also keine Hörigen im gewöhn­ 
lichen Sinne; wir haben darunter Leute zu verstehen, die selbst oder 
deren Vorfahren schon ehemals Voll freie gewesen waren, jedoch ihren 
Besitz dem St. Gereonsstift in irgendeiner Form übereignet hatten, selbst 
in dessen Munt oder Schutz getreten waren und dadurch ihre persön­ 
liche Vollfreiheit teilweise eingebüßt hatten. Sie waren Halbfreie, standen 
aber auch nicht auf der Stufe' der Hörigen. Auch ehemalige Liten 
und Freigelassene mögen darunter gewesen sein. Noch eine Gruppe 

, ist zu nennen: 4 Männer und drei Frauen, die Adelheid, die Drudwig 
und die Golderun mit ihren beiden Söhnen. Sie hatten weder eine eigene 
Behausung noch sonstigen Besitz. Sie lebten wahrscheinlich auf dem 
Fronhofe im Hause des Vogtes Wolfram als Hausgesinde. bearbeiteten 
den geringen Eigenbesitz des Stiftes und zahlten eine Kopfsteuer von 
je einem Denar. 

Man kann die Neuordnung, die das Gereonsstift in seinem Fronhof durch­ 
geführt hat, nur als eine Agrarreform großen Stiles bezeichnen. Die Gründe 
für diesen außergewöhnlichen Eingriff in die Nackenheimer Grundstücks­ 
verhältnisse liegen nur zum Teil in der weiten Entfernung von Köln 
begründet, durch die die Verwaltung des Hofes erschwert wurde. Haupt­ 
sächlich waren es die damaligen Zustände des Gutes selbst, die einer 
Reform bedurften. Waren an sich infolge der Schenkungen, Ankäufe und 
Rodungen die Felder des Pronhofes überall hin zerstreut, so wurde diese 
ParzelIierung auch noch dadurch weiter getrieben, daß die Pächter die in 
Erbpacht übertragenen Güter nach und nach sozusagen als ihr Eigentum 
ansahen und so durch Erbteilung und Verkauf ihrerseits noch weiter zer­ 
stückelten. Durch diese Zerstückelung der Grundstücke war in der Zeit 
der Naturalwirtschaft die Verteilung der fälligen Abgaben auf die einzel­ 
nen Parzellen und das Einsammeln derartig verwickelt, besonders auch 

15) Baur, II, 480. 
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